
Unbeschränkt steuerpflichtige Person mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in 
Deutschland

beschränkt steuerpflichtige Person 
ohne Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Deutschland

Keinen Anspruch auf die 
Energiepreispauschale

Einkünfte aus §§ 13, 15, 18 EStG EinkünHe aus § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG Ausschließlich EinkünHe aus § 19 Abs. 2 
EStG oder § 22 EStG, oder §§ 20, 21 EStG

ja

ja ja ja ja

ja

und weitere Einkün=e aus § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
EStG

nein

ja

Festsetzung von Einkommensteuer-
Vorauszahlungen zum 10.09.2022

ja nein

Minderung der Est-VZ um 
300 €, max. auf 0,- €.
Achtung: Pflichtver-

anlagung für den VZ 2022

Bisher wurden keine Vor-
auszahlungen festgesetzt 
oder wegen Corona auf 

0,- € bereits herabgesetzt.

AutomaUsche BerücksichUgung und 
Festsetzung der EPP im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung für den VZ 2022. Wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Die 300 € 
wird auf die festgesetzte ESt angerechnet. Bei 
Steuer 0,- € wird die EPP ausgezahlt.

Abgabe der ESt-Erklärung 2022

ja

Prüfung auf aktiv tätige Erwerbsperson

• Arbeiter, Angestellte, Auszubildende, Beamte, Richter, Soldaten,
• kurzfristig und geringfügig Beschäftigte („Minijobber“ oder „Haushaltsscheckverfahren“) sowie Aushilfskräfte in der Land- und 

Forstwirtschaft, 
• Arbeitnehmer (AN) in der passiven Phase der Altersteilzeit,
• Personen, die ein Wertguthaben bei der DRV Bund entsparen,
• Freiwillige im Sinne des § 2 Bundesfreiwilligendienstgesetz oder § 2 Jugendfreiwilligendienstegesetz,
• Arbeitnehmer, die steuerpflichtige oder steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers erhalten (z. B. nach § 20 Mutterschutzgesetz),
• im Inland unbeschränkt steuerpflichtige Grenzpendler und Grenzgänger,
• Personen, die ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen (z. B. ehrenamtlich tätige Übungsleiter oder Betreuer),
• Werkstudenten und Studenten im entgeltlichen Praktikum,
• Menschen mit Behinderungen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen tätig sind,
• AN mit einem aktiven Dienstverhältnis, die dem Progressionsvorbehalt unterliegende Lohnersatzleistungen beziehen (nicht ALG I)

nein

ja

Der Arbeitnehmer steht am 1. September 
2022 in einem gegenwärtigen ersten 
Dienstverhältnis und ist in eine der 
Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht. 
Beachte: Auch bei Bezug von Lohnersatz-
leistungen, die dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen!

Der Arbeitnehmer steht am 1. September 
2022 in einem gegenwärCgen ersten 
Dienstverhältnis und der Arbeitslohn wird 
nach § 40a Absatz 2 EStG pauschal 
besteuert, (geringfügige BeschäLigung).

Auszahlung der EPP durch den AG grds. im September 2022. Der BruWo-AL ist um 
300 € zu erhöhen. Die EPP ist lohnsteuerpflichUg, aber nicht sozial-
versicherungspflichUg! Keine Verpflichtung zur Abgabe einer ESt-Erklärung.

• am 1. September 2022 liegt kein 
Dienstverhältnis vor,

• der Arbeitnehmer ist kurzfrisCg oder als 
AushilfskraL in der Land- und 
ForstwirtschaY beschäYigt,

• der Arbeitnehmer hat keinen inlän-
dischen Arbeitgeber (z. B. Grenzpendler/ 
Grenzgänger/in BotschaYen oder 
Generalkonsulaten beschäYigte OrtskräYe).

ja

jaja

Liegt die Bestätigung des AN über das erste 
Dienstverhältnis vor? 

Die EPP wird nicht durch den AG ausgezahlt. 
Es ist eine ESt-Erklärung für den VZ 2022 
abzugeben.

ja
ja nein

ja

nein

Zur Prüfung der Auszahlung, weiter auf Seite 2
Seite 1

Stand: 18.07.2022
Schaubild zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzung und Auszahlung der Energiepreispauschale



Anzahl der AN, für die eine Auszahlung der EPP durch den AG  erfolgen soll. 

Monatsanmelder Quartalsanmelder Jahresanmelder

Erstattung der auszuzahlenden Energiepreispauschalen 
bereits im Voranmeldungsverfahren August 2022 bei 
monatlicher Verpflichtung zur Abgabe von Lohnsteuer-
Anmeldungen und Auszahlung an die Arbeitnehmer mit 
den Lohnzahlungen im September 2022

Erstattung der auszuzahlenden Energiepreispauschalen  im 
Voranmeldungsverfahren für das 3. Quartal 2022 bei 
quartalsweiser Verpflichtung zur Abgabe von Lohnsteuer-
Anmeldungen und Auszahlung an die Arbeitnehmer mit 
den Lohnzahlungen im Oktober 2022

Erstattung der auszuzahlenden Energiepreispauschalen 
bei Verpflichtung zur Abgabe einer jährlichen An-
meldung der Lohnsteuer bis zum 10.01.2023. Hinweis: 
Jahresanmelder können wahlweise sogar ganz auf die 
Auszahlung der Energiepreispauschale verzichten 

Hierzu ist die Anzahl der zu berücksich]gen Arbeitnehmer mit 300,00 € zu mul]plizieren.     Anzahl der berech]gten AN x 300,00 € = Betrag

In der Lohnsteuer-Anmeldung für für den Monat August 
2022 ist unter der neu geschaffenen Kennzahl 35 in der 
Zeile 22a daher die Summe der auszuzahlenden EPP 
einzutragen. Beachte: Die Finanzverwaltung macht einen 
Abgleich zwischen den Kennzahlen 86 (Zahl der AN) und 35.
Zudem muss der Betrag durch 300 € teilbar sein!

In der Lohnsteuer-Anmeldung für das Kalender-jahr 
2022 ist unter der neu geschaffenen Kennzahl 35 in der 
Zeile 22a daher die Summe der auszuzahlenden EPP 
einzutragen. Beachte: Die Finanzverwaltung macht einen 
Abgleich zwischen den Kennzahlen 86 (Zahl der AN) und 35. 
Zudem muss der Betrag durch 300 € teilbar sein!

In der Lohnsteuer-Anmeldung für für das 3. Quartal 2022
ist unter der neu geschaffenen Kennzahl 35 in der Zeile 
22a daher die Summe der auszuzahlenden EPP 
einzutragen. Beachte: Die Finanzverwaltung macht einen 
Abgleich zwischen den Kennzahlen 86 (Zahl der AN) und 35. 
Zudem muss der Betrag durch 300 € teilbar sein!

Somit wird die am 12.09.2022 abzuführende Lohnsteuer 
an das Finanzamt um den Betrag der auszuzahlenden EPP 
verringert. 

Somit wird die am 10.10.2022 abzuführende Lohnsteuer 
an das Finanzamt um den Betrag der auszuzahlenden EPP 
verringert. 

Somit wird die am 10.01.2023 abzuführende Lohn-
steuer an das Finanzamt um den Betrag der 
auszuzahlenden EPP verringert. 

Arbeitnehmer mit einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis und in einer der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht:
Die Energiepreispauschale unterliegt als „sonstiger Bezug“ dem Lohnsteuerabzug. Der Bruttoarbeitslohn des Arbeitnehmers ist um die 300,00 € zu erhöhen. In den Lohnsteuer-
programmen wird eine neue Lohnart "EPP" oder ähnlich eingeführt. Keine Berücksichtigung der 300,00 € bei den Sozialabgaben. Der Nettolohn (inklusive Nettoenergiepauschale) wird 
dem Arbeitnehmer ausgezahlt. Kennzeichnung in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit dem Großbuchstaben E.

Auszahlung an die Arbeitnehmer mit den Lohnzahlungen 
im September 2022

Auszahlung an die Arbeitnehmer mit den Lohnzahlungen 
im Oktober 2022

Auszahlung an die Arbeitnehmer mit den Lohn-
zahlungen im Oktober 2022 oder später, oder Verzicht.

Arbeitnehmer mit einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) und Pauschalversteuerung des Arbeitslohns:  Nur bei 
Vorliegen der Bescheinigung vor Auszahlung ist die EPP an den Arbeitnehmer auszuzahlen! Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers ist um die 300,00 € zu erhöhen, als steuerfreie 
Zahlung. Deshalb erhalten diese Arbeitnehmer die Energiepauschale "brutto wie netto". Bescheinigung ist zum Lohnkonto zu nehmen! Kennzeichnung in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung mit dem Großbuchstaben E. Seite 2


